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Kunstmuseum Solothurn, 4500 Solothurn: Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an das 
Ausstellungsprogramm und die Kunstvermittlung 2026 
  

1. Erwägungen 

Das Kunstmuseum Solothurn ersucht um einen Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an das Ausstel-
lungsprogramm und die Kunstvermittlung 2026. Das Programm 2026 steht ganz im Zeichen viel-
fältiger Kooperationen mit unterschiedlichen Kulturakteurinnen und Kulturakteuren. Insgesamt 
sollen fünf Ausstellungen im Jahr 2026 stattfinden. Den Auftakt bildet die Ausstellung «Mehr 
Licht. Video in der Kunst», eine Zusammenarbeit mit dem Aargauer Kunsthaus. Im Mai ist das 
Kunstmuseum Solothurn zudem Spielstätte der Solothurner Literaturtage. Während der Som-
mermonate folgt eine Neuproduktion der Künstlerin Luzia Hürzeler, bei der auch das Naturmu-
seum Solothurn als Kooperationspartner eingebunden ist. Im Herbst wird in Zusammenarbeit 
mit dem Kunstverein Solothurn die 42. Kantonale Jahresausstellung der Solothurner Künstlerin-
nen und Künstler realisiert. Ein weiteres bedeutendes Projekt ist «100 Jahre Kunstkredit Kanton 
Solothurn». Diese Ausstellung wird von Gastkuratoren Marina Stawicki (Historikerin) und Peter 
Keller (Kulturvermittler) umgesetzt. Im Bereich der Vermittlung engagiert sich das Kunstmu-
seum Solothurn mit Freizeitangeboten für Familien, Kinder und Jugendliche sowie mit Work-
shops und Führungen für Erwachsene oder Schulklassen. Es sind Kosten in der Höhe von 
558'400.00 Franken budgetiert. 

2. Beschluss 

2.1 Dem Kunstmuseum Solothurn wird für das Ausstellungsprogramm und die 
Kunstvermittlung 2026 ein Beitrag von 271'900.00 Franken aus dem Swisslos-Fonds 
zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 3 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 
und erlischt nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 In den Werbeunterlagen ist mit dem Logo Swisslos-Fonds SoKultur auf das 
Kulturengagement des Swisslos-Fonds des Kantons Solothurn hinzuweisen. Das Logo 
ist unter so.ch/swisslos-fonds abrufbar. 

2.4 Die Abteilung Swisslos-Fonds ist ermächtigt, den Beitrag auf Antrag des Amts für 
Kultur und Sport zulasten des Kontos Swisslos-Fonds (Auftrag 83588) wie folgt 
anzuweisen: 

2.4.1 220'900.00 Franken Projektbeitrag (1. Tranche) an die Ausstellungen, nach Erhalt einer 
Rechnung mit Einzahlungsschein; 
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2.4.2 51’000.00 Franken Projektbeitrag (2. Tranche) an die Kunstvermittlung, nach Erhalt der 
Schlussabrechnung mit einem Bericht über den Erfolg der Kunstvermittlung sowie 
10 Belegexemlaren der Ausstellungskataloge (Lieferung an das Amt für Kultur und 
Sport, Kreuzackerstrasse 1, Postfach, 4502 Solothurn) und einer Rechnung mit 
Einzahlungsschein. 

2.5 Die Abrechnungsunterlagen für die Auszahlungsanweisung können elektronisch 
eingereicht werden. 

Yves Derendinger 
Staatsschreiber 

  

Verteiler 

Abteilung Swisslos-Fonds reg/015388 (kein Papierversand) 

Amt für Kultur und Sport 
Kunstmuseum Solothurn, Katrin Steffen, Werkhofstrasse 30, 4500 Solothurn 


